
Michaela Heuer
Münster, 05.05.2021

Ihre IFG-Anfrage zur Luca App

Sehr geehrter Herr ██,

mit Mail vom 05.04.2021 bitten Sie um Übersendung folgender 
Informationen:

1. Den Vertrag über die Nutzung der Luca App in der Stadt Münster
2. Eine Aufstellung der vereinbarten Lizenzkosten
3. Eine Kostenaufstellung bezüglich der Integration der Luca App in 

die bestehende  IT
4. Die Datenschutzrechtliche Bewertung der „Luca App“ durch Ihre 

Behörde
5. Unterlagen über den Beschaffungsprozess der „LucaApp“ inkl. 

Aufstellung der bewerteten Alternativprodukte

Für die Stadt Münster beantworte ich Ihre Anfrage wie folgt:

██
Der Vertrag ist als Anlage beigefügt.
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Lizenzkosten fallen nach dem Kooperationsvertrag nicht an. Die Parteien 
tragen die ihnen entstandenen und entstehenden Kosten und 
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Modellvorhaben jeweils selbst.

Zu 3.
Die Integration der Luca-App in die bestehende IT verursacht keine Kosten 
im städtischen Haushalt. Die Anbindung der Gesundheitsämter wird in 
Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei über eine existierende 
Infrastruktur realisiert.

Zu 4.
Eine datenschutzrechtliche Bewertung durch die Stadt Münster liegt 
nicht vor. Ich verweise auf die Stellungnahme der Konferenz der 
unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der 
Länder vom 26.03.2021.

Zu 5.
Der Vertrag vom 25./30.03.2021 zwischen der Stadt Münster und der 
culture4life GmbH ist kein Ergebnis eines städtischen 
„Beschaffungsprozesses“, weil jene kein Entgelt für etwas vereinbart hat, 
was diese ihr liefert. Es handelt sich um eine befristete Kooperation der 
culture4life GmbH mit der Stadt Münster als Modellregion und schließt nicht
aus, dass diese „Alternativprodukte“ zur digitalen Nachverfolgung von 
Kontakten Covid-19-Infizierter verwendet. 

Mit freundlichen Grüßen
I.A.
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